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Ohne Zeugenschutz keine Gerechtigkeit
Aussagen von Mitwissern und Opfern sind wichtige Beweismittel in Prozessen gegen Kriegsverbrecher

Massnahmen zum Schutz von
Zeugen sind eine Voraussetzung
für die juristische Aufarbeitung
von begangenem Unrecht. Diese
werden in vielen Fällen einge-
schüchtert und unter Druck ge-
setzt. Als Folge davon bleiben
Kriegsverbrechen ungesühnt.

Elisabeth Baumgartner

Der Bericht des Sonderbeauftragten
des Europarats, Dick Marty, über mut-
massliche Verbrechen, die während und
nach dem Kosovokrieg von der Befrei-
ungsarmee UCK begangen wurden, hat
hohe Wellen geschlagen. Aus dem Be-
richt geht hervor, dass Ermittlungen nur
möglich sind, wenn Zeugen genügend
geschützt werden. Es kommt nicht von
ungefähr, dass der Europarat fast
gleichzeitig eine Resolution verabschie-
dete, die einen verstärkten Zeugen-
schutz in den Balkanländern verlangt,
ohne den eine wirksame Vergangen-
heitsaufarbeitung nicht möglich ist.

«Es gab Leute, die als potenzielle
Zeugen befragt wurden und deren Na-
men nicht einmal auf Zeugenlisten er-
schienen, weil sie getötet wurden. Ich
will keine Zeugenschutzmassnahmen,
denn diese existieren nicht in der Reali-
tät; sie existieren nur innerhalb dieses
Gerichtes, nicht ausserhalb», sagte ein
Kronzeuge der Anklage im Verfahren
gegen den ehemaligen UCK-Komman-
danten und früheren kosovarischen Re-
gierungschef Ramush Haradinaj sowie
gegen zwei Mitangeklagte vor dem
Uno-Kriegsverbrechertribunal in Den
Haag (ICTY). Der Zeuge weigerte sich
trotz Strafandrohung standhaft, gegen
Haradinaj auszusagen. Der Angeklagte
wurde schliesslich freigesprochen.

Überraschend hat die Berufungs-
kammer des ICTY am 19. Juli 2010 eine
Neubeurteilung des Falles und die neu-
erliche Verhaftung Haradinajs angeord-
net. Die Verfahrenskammer habe das
Recht der Anklage auf ein faires Ver-
fahren unter anderem dadurch verletzt,
dass sie die zwei massiv bedrohten
Hauptzeugen nicht genügend geschützt
habe. Es sei in diesem Verfahren über-
mässig schwierig gewesen, belastende
Aussagen zu erhalten, da die meisten
Zeugen aus Angst nicht sprechen woll-
ten. Dafür sei insbesondere die spezielle
Situation in Kosovo verantwortlich: Es
bestünden auf kleinstem Raum enge
Familienbande und gesellschaftliche
Netzwerke, welche die Anonymität von
Aussagen vor Gericht verunmöglichten.

Weitverbreitete Straflosigkeit
Zeugenaussagen sind in völkerstraf-
rechtlichen Verfahren vor nationalen
oder internationalen Gerichten, in de-
nen oft lange zurückliegende Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit beurteilt werden, viel-
fach die wichtigsten Beweismittel. Die
strafrechtliche Aufklärung solcher Ver-
brechen ist eine Pflicht des Staates und
ein wichtiges Mittel für eine Gesell-
schaft, mit ihrer von Gewalt geprägten
Vergangenheit umzugehen. Idealerwei-
se wird sie ergänzt durch andere Instru-
mente, welche die Versöhnung und das
friedliche Zusammenleben fördern.
Dazu gehören die Schaffung von Wahr-
heitskommissionen, die Entschädigung
von Opfern, die Errichtung von Ge-
denkstätten und Massnahmen, die eine
Wiederholung schwerer Menschen-
rechtsverletzungen verhindern sollen.

Wirksame Zeugenschutzmassnah-
men sind ein wichtiger Teil dieser
Reformen und eine unerlässliche Vor-
aussetzung für die strafrechtliche Auf-
arbeitung von vergangenem Unrecht.
Das Thema Zeugenschutz steht deshalb
im Moment ganz oben auf der Prioritä-
tenliste des Europarates. In einer Reso-
lution der Parlamentarischen Versamm-
lung des Rates vom 25. Januar, welche
die Untersuchungen von Verbrechen
verlangt, die unmittelbar nach dem
Konflikt in Kosovo begangen wurden,
wird auf die Bedeutung eines effizien-
ten Zeugenschutzes hingewiesen.

Auch der umstrittene Bericht von
Dick Marty, auf dem die Resolution
basiert, erwähnt mangelnden Zeugen-
schutz als einen der Gründe für die
weitreichende Straflosigkeit in Kosovo.
Marty hält fest, er habe bei seinen
Untersuchungen die gleichen Hinder-
nisse angetroffen wie alle Ermittlungs-
behörden, welche im letzten Jahrzehnt
versuchten, wahrheitsgetreue Aussagen
zu mutmasslichen Verbrechen zu erhal-
ten. Es sei schliesslich auch dem ICTY
nicht gelungen, an brauchbare Zeugen-
aussagen heranzukommen. Dies war
auch im obenerwähnten Verfahren ge-
gen Haradinaj der Fall, in welchem die
Anklagebehörde am 24. Januar eine
überarbeitete Anklageschrift einreich-
te. Ob sie im neuen Verfahren in der
Lage ist, ihre beiden Hauptzeugen,
einen ehemaligen UCK-Kommandan-
ten und einen Opferzeugen, zu brauch-
baren Aussagen zu bewegen – oder viel-
mehr zu zwingen –, wird sich zeigen.

Insbesondere sogenannte Insider-
zeugen wie der obenerwähnte UCK-
Kommandant leben gefährlich, da sie
über Wissen verfügen, das die Ange-
klagten ernsthaft belasten kann. Gerade
in völkerstrafrechtlichen Verfahren ste-
hen meist hochrangige Politiker oder
militärische Befehlshaber vor Gericht,
denen vom Fussvolk begangene Verbre-
chen nachgewiesen werden müssen.
Dies ist nicht einfach, denn die Ange-
klagten selber standen oft nicht an der
Front und waren nicht unbedingt direkt
an Morden, Vergewaltigungen oder Fol-
terungen beteiligt. Dennoch sind sie für
solche Greueltaten mitverantwortlich,
da sie diese angeordnet haben oder zu-
mindest ein System schufen, das ihre
Verübung erst möglich machte.

Insiderzeugen sind manchmal zwie-
spältige Figuren, insbesondere wenn sie
ebenfalls verantwortlich für schwerste
Verbrechen sind und einem Gerichts-
verfahren nur entkommen, weil sie mit
der Anklagebehörde zusammenarbei-
ten. Oft ist es zu Beginn völkerstraf-
rechtlicher Ermittlung nicht einmal
klar, wer Zeuge und wer Angeklagter
sein wird. Andererseits setzen sie sich
durch die Kooperation mit Strafverfol-
gungsbehörden auch grossen Gefahren
aus. In den eigenen Reihen werden sie
als Verräter behandelt, und für Opfer
sind sie Mittäter, die eigentlich zu be-
strafen sind. Aus diesem Grunde müs-
sen sie besonders geschützt werden.

Einer der Hauptzeugen der Anklage
im Verfahren gegen den ehemaligen
liberianischen Präsidenten Charles Tay-
lor vor dem Sondergerichtshof für Sier-
ra Leone, der ehemalige Vizepräsident
Liberias, Moses Blah, lebt zum Beispiel
seit seiner Zeugenaussage gegen Taylor
in einem Zeugenschutzprogramm, wel-

ches den Gerichtshof viel Geld kostet.
Er und seine Familie müssen noch für
Jahre mit Repressalien und Drohungen
rechnen. Taylor hat in Liberia noch
viele Anhänger, auch wenn er wegen
Kriegsverbrechen und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit angeklagt ist.

Umstrittene Anonymität
Es gibt viele verschiedene Zeugen-
schutzmassnahmen. Sie können von re-
lativ einfachen prozessualen Anordnun-
gen bis zur eigentlichen Schaffung einer
neuen Identität reichen. Viele Zeugen
vor internationalen Strafgerichten sa-
gen beispielsweise von der Öffentlich-
keit abgeschirmt aus, wobei ihre Identi-
tät dem Angeklagten und seinen Vertei-
digern bekannt ist. Anonyme Zeugen,
deren Identität auch vor dem Angeklag-
ten geheim gehalten wird, sind vor
internationalen Gerichten selten, da da-
durch die Verteidigungsrechte des An-
geklagten stark tangiert werden. Der
ICTY hat die Voraussetzungen für
Schutzmassnahmen sehr hoch ange-
setzt. Sein Prozessrecht ist stark vom
angelsächsischen Prozessrecht geprägt,
in dem die strikte Gleichbehandlung
von Anklage und Verteidigung gilt.

Anonyme Zeugenaussagen sind nur
möglich, wenn eine reelle Gefahr für die
Sicherheit des Zeugen bewiesen wird
und dessen Aussage so wesentlich ist,
dass das Recht des Anklägers auf einen
fairen Prozess verletzt würde, müsste er
ohne diese Zeugenaussage auskommen.
Zudem muss der Zeuge den Richtern
glaubwürdig erscheinen, und es darf
kein Zeugenschutzprogramm vorhan-
den sein. Tatsache ist, dass anonyme
Zeugenaussagen praktisch nie zugelas-
sen werden und dass gewisse Zeugen
sich aus diesem Grunde mit allen Mit-
teln dagegen wehren auszusagen.

Der Sonderberichterstatter des Eu-
roparates zum Thema Zeugenschutz,
Jean-Charles Gardetto, hat dem ICTY
empfohlen, diese strikte Handhabung
anonymer Zeugenaussagen aufzugeben
und sich an der Rechtsprechung des
Europäischen Menschenrechtsgerichts-
hofes zu orientieren, welcher weniger
rigide Voraussetzungen für diesen wirk-
samen Zeugenschutz vorsieht. Dies ist
auch notwendig, da viele europäische
Staaten, anders als internationale Ge-
richte, nicht über funktionierende Zeu-
genschutzprogramme verfügen. Dass
solche Programme unbedingt notwen-
dig sind, hat sich bereits in den Anfangs-
zeiten der internationalen Strafgerichte
gezeigt, als es zu massiven Drohungen
gegen Zeugen und sogar zu Ermordun-
gen kam. Der Zeugenschutz am ICTY
und an den nachfolgenden Gerichten
wurde denn auch stark ausgebaut und

verbessert. Diese Institutionen verfü-
gen nunmehr über gut funktionierende
Zeugen- und Opferschutzabteilungen,
deren Auftrag über den reinen physi-
schen Schutz von Zeugen hinausgeht.
Psychologinnen, Sozialarbeiter und Ju-
ristinnen begleiten Zeugen durch den
schwierigen Prozess, traumatische Er-
lebnisse vor einem Gericht in Kreuzver-
hören noch einmal zu erzählen.

Stark gefährdete Zeugen müssen zu-
dem entweder im Land selber oder zum
Teil in andere Staaten umgesiedelt wer-
den. Dabei erhält eine Person eine neue
Identität, und der Staat, der sie auf-
nimmt, muss auch bereit sein, unter
Umständen für deren Lebensunterhalt
aufzukommen. Solche weitgehenden
Zeugenschutzmassnahmen sind kom-
pliziert, teuer und für die Beteiligten oft
schmerzhaft. Menschen werden dabei
aus ihrem vertrauten Umfeld gerissen,
müssen den Kontakt zu Freunden und
Familie abbrechen und sich bereit erklä-
ren, nie mehr in ihre Heimat zurückzu-
kehren. Viele halten diesem Druck
nicht stand – oder lassen sich gar nicht
erst darauf ein, wie der oben zitierte
Kronzeuge im Fall Haradinaj.

In Anbetracht dieser Schwierigkei-
ten, die sogar Verfahren vor dem ICTY
blockieren, verwundert es nicht, dass
ein verbesserter Zeugenschutz auf na-
tionaler Ebene dem Europarat ein be-
sonderes Anliegen ist. Der ICTY
schliesst bald seine Tore, und es stellen
sich zwei fundamentale Fragen: Was
passiert mit den Zeugen, die sich zurzeit
noch im Zeugenschutzprogramm des
ICTY befinden? Und wie werden Zeu-
gen auf nationaler Ebene geschützt,
wenn sie in den Kriegsverbrecherpro-
zessen aussagen, die vom ICTY an
nationale Gerichte delegiert oder von
Letzteren selbständig initiiert wurden?

Kroatien als Beispiel
Gardetto empfiehlt, die ICTY-Zeugen
in die Obhut der Opfer- und Zeugenab-
teilung des permanenten Internationa-
len Strafgerichtshofs zu übergeben, und
rät allen Regierungen der Balkanstaa-
ten dringend, wirksame Zeugenschutz-
programme zu schaffen. Orientieren
sollen sie sich am Beispiel Kroatiens,
das mit Hilfe der Uno ein Zeugen-
schutzprogramm auf die Beine gestellt
hat. Auch die Rechtsstaatsmission der
EU in Kosovo (Eulex), welche die im
Marty-Bericht erwähnten Verbrechen
aufklären soll, muss erst einen wirk-
samen Mechanismus zum Schutz von
Zeugen schaffen, sonst werden auch
diese Ermittlungen im Sand verlaufen.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Elisabeth Baumgartner ist Anwältin und arbeitet bei
der Schweizerischen Friedensstiftung (swisspeace).

Zurück
nach Burma

Thailand schiebt Flüchtlinge ab

Seit über 20 Jahren leben mehr
als hunderttausend burmesische
Flüchtlinge in Auffanglagern
in Thailand. Nun will Bangkok
diese Camps schliessen – mit
der Begründung, Burma habe
nun eine Verfassung und ein
gewähltes Parlament.

Pascal Nufer, Chiang Mai

Kilometerweit erstreckt sich das Ge-
lände des grössten Flüchtlingslagers auf
thailändischem Boden. Über 45 000
Flüchtlinge aus Burma leben im unweg-
samen Gelände nahe der burmesischen
Grenze im Camp Mae La. Für viele Bur-
mesen sind die Bambushütten an den
steilen Hängen längst zum Zuhause ge-
worden, nicht wenige wurden gar hier
geboren. Seit ein paar Tagen herrscht
Unsicherheit im grössten der insgesamt
zehn Lager auf thailändischem Boden.
Auch hier haben die Leute von den Plä-
nen der thailändischen Regierung er-
fahren, die burmesischen Flüchtlinge
demnächst zurückzuschicken.

Verunsicherung
Sally Thompson ist Vizedirektorin des
Thai Burmese Border Consortium
(TBBC), das seit über 20 Jahren im Auf-
trag der thailändischen Regierung und
diverser Hilfsorganisationen die Flücht-
lingslager betreut. «Die Leute haben
grosse Angst», sagt sie. «Sie befürchten,
dass sie nun unter Anwendung von Ge-
walt zurückgeschafft werden.»

Nach Aussagen des thailändischen
Regierungssprechers Thani Thongpak-
di besteht jedoch kein Grund zur Sorge.
«Die thailändische Regierung will hel-
fen, die Flüchtlinge auf ihre Rückreise
nach Burma vorzubereiten, damit sie
künftig eine konstruktive Rolle in ihrem
eigenen Land spielen können», sagte
er kürzlich gegenüber der Zeitung
«Bangkok Post».

Der Kurs der thailändischen Regie-
rung ist nicht neu. Sally Thompson war
nicht überrascht, als der Chef des Natio-
nalen Sicherheitsrats, Tawin Pleansri,
am Wochenende verkündete, dass die
Zeit nun gekommen sei, die Lager zu
schliessen und die Flüchtlinge in ihre
Heimat zurückzuschicken. «Sie waren
immer als Provisorium definiert, über-
raschend ist nur, dass dies zu einem
Zeitpunkt geschieht, an dem wir wieder
eine Zunahme des Flüchtlingsstroms
feststellen», sagt Thompson.

Mehr Leute auf der Flucht
Seit Burma eine Verfassung und ein
gewähltes Parlament hat, gibt es aus
offizieller thailändischer Sicht keinen
Grund mehr, die Flüchtlingscamps
weiter zu betreiben. Was die thailändi-
sche Regierung als Grund zur Schlies-
sung angibt, stimmt aus Sicht der
TBBC-Vizedirektorin jedoch nicht.
«Unsere Daten zeigen genau das Ge-
genteil: Seit der Wahlfarce im letzten
November in Burma sind viele neue
Flüchtlinge in den Camps angekom-
men.» Da viele von ihnen aus den
Gebieten stammen, in denen Kämpfe
zwischen bewaffneten ethnischen Min-
derheiten und Einheiten der burme-
sischen Armee stattfinden, habe sich
die Situation gerade seit den Wahlen
noch verschlechtert. «Die Kämpfe ha-
ben zugenommen und weitere Men-
schen in die Flucht gezwungen.»

Zu früh
Aus Sicht des TBBC kommt der Schritt
deshalb zu früh. «Wir werden aber
selbstverständlich alles daransetzen, die
Leute in den Camps, zumindest so gut es
geht, auf eine Rückreise vorzuberei-
ten», erklärt Sally Thompson. Denn der
thailändischen Regierung sei es nun
offensichtlich ernst. Dies beweise allein
schon die Tatsache, dass das Thema
neulich an einem Treffen zwischen dem
thailändischen und dem burmesischen
Aussenminister besprochen wurde.

Der Ex-Regierungschef Kosovos, Haradinaj, bei der Ankunft am 4. April 2008 in Pristina. Er wurde vom Uno-Kriegsverbre-
chertribunal freigesprochen. Inzwischen befindet er sich wieder in Den Haag. Der Prozess wird neu aufgerollt. VISAR KRYEZIU / AP


